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Erster  Abschnitt 

Der Geltungsbereich der §§ 22 ff.  BImSchG 

§ 1. Der verfassungsrechtliche Rahmen: 
Die §§ 22 ff.  BImSchG zwischen den Gesetzgebungs-

kompetenzen von Bund und Ländern 

Die Frage nach der Gesetzgebungskompetenz zum Erlaß der §§ 22 ff. 1 

hat sich keineswegs durch Zeitablauf erledigt. Sie beschäftigt vielmehr 
die Rechtsprechung regelmäßig und hat zu der Feststellung geführt, 
daß die „Gemengelage"2 um die §§ 22 ff.  gerade im Verhältnis von 
Bundes- und Landesrecht besteht3. 

I . Die kompetenzrechtliche Vorstellung des Gesetzgebers 

Ausgangspunkt ist der Wortlaut des § 22 Abs. 1 Satz 1. Dem weitge-
faßten Satz 1 ist die Einschränkung in Satz 2 gegenüberzustellen: 

— Satz  1 regelt den Immissionsschutz sämtlicher  n. g. Anlagen  in bezug 
auf sämtliche  Immissionen,  die in § 3 Abs. 1 und 2 genannt sind. 

— Satz  2 schränkt  diese Regelung ein.  Dabei läßt er die wirtschaft-
lichen  n. g. Anlagen4 unberührt.  Für sie gi l t die umfassende  Rege-
lung des Satzes 1 (sämtliche  Immissionen).  Der Gesetzgeber glaubte 
sich hinsichtlich der wirtschaftlichen Anlagen durch Ar t . 74 Nr. 11 
GG (Recht der Wirtschaft)  zu einer unbeschränkten Regelung er-
mächtigt. Anders im Fall der nicht  wirtschaftlichen  Anlagen: Für sie 
gi l t nur  Art.  74 Nr.  24 (Luftverunreinigung  und Lärm).  Dement-

1 §§ ohne Bezeichnung sind solche des BImSchG. 
2 Sellner  /  Löwer,  WiVerw. 1980, 221 ff. m. w. N. 
3 Vgl . allgemein zum „technischen Recht" BVerfGE 41, 344 ff.;  ferner 

BayObLaG, BayVBl. 1984, 347; OVG Koblenz, GewArch. 1976, 309; OVG Lü-
neburg, UPR 1984, 277 f.; OVG Münster, bei Feldhaus,  ES, BImSchG, § 22 - 2; 
Kutscheidt,  NVwZ 1983, 65/69 f.; Sellner  /  Löwer,  221 ff. 

4 D .h . Anlagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder i m Rahmen w i r t -
schaftlicher Unternehmungen Verwendung finden; § 22 Abs. 1 Satz 2 e con-
trario. 

2 Seiler 



18 1. Abschnitt: Der Geltungsbereich der §§ 22 ff.  BImSchG 

sprechend unterwarf  sie der Bundesgesetzgeber den Grundpflichten 
des § 22 Abs. 1 Satz 1 nur hinsichtlich der Luftverunreinigungen und 
Geräusche. 

§ 22 gilt daher für nicht wirtschaftliche Anlagen nicht in bezug auf 
„Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen" (§ 3 Abs. 2). Diese Erscheinungen sollen im folgenden als 
„sonstige Immissionen" bezeichnet werden5. 

Damit ergibt sich zunächst, daß der Bundesgesetzgeber durch den 
Erlaß der §§ 22 ff.  den bisherigen Bereich des Bundesrechts stark er-
weitert hat. Denn die n. g. Anlagen, deren Lästigkeit also unterhalb 
der Genehmigungsbedürftigkeit  i. S. von §§ 16 ff.  a. F. GewO lag, unter-
fielen bisher  dem allgemeinen Sicherheits- (Polizei-) Recht, gegebenen-
falls den Landesimmissionsschutzgesetzen und damit stets dem Landes-
recht6. 

Soweit der Bund hinsichtlich der Luftreinhaltung und Lärmbe-
kämpfung in ehemals landesrechtliche Bereiche vorstieß, w i rd er hierzu 
durch Art . 74 Nr. 24 ausdrücklich ermächtigt. Nicht unmittelbar ein-
sichtig erscheint demgegenüber die Erweiterung des Bundesrechts auf 
der Grundlage des Ar t . 74 Nr. 11 GG, also die Regelung zur Vermei-
dung von sonstigen Immissionen. Die Regelung ist unter dem Gesichts-
punkt einer schon quantitativ bedeutsamen Verschiebung im bundes-
staatlichen Zuständigkeitsgefüge problematisch und bedarf  besonderer 
Überprüfung. 

Daher soll im folgenden untersucht werden, ob dieser  Teil  des Im-
missionsschutzes dem Recht der Wirtschaft  zugeordnet werden kann. 
Ausgehend vom Begriff  des Rechts der Wirtschaft,  wie ihn das BVerfG 
definiert  hat, soll versucht werden, eine Bundeskompetenz historisch 
und unter Heranziehung der Verwaltungspraxis zu begründen. 

Schließlich w i rd zu untersuchen sein, ob sich der Immissionsschutz 
als Rechtsgebiet verselbständigt hat. Dieses Ergebnis könnte — falls es 
sich als richtig herausstellt — noch unter dem Gesichtspunkt einer un-
geschriebenen Bundeskompetenz zu korrigieren sein. 

I I . Kompetenzrechtliche Einordnung 
der Materie Immissionsschutz 

1. Der Ansatz  des Bundesverfassungsgerichts  geht von dem Begriff 
„wirtschaftliche  Betätigung"  aus. 

5 Vgl. § 13 nwLImSchG. 
6 Amt l . Begr. zu Ar t . 74 Nr. 24, BT-Dr . VI/1298, 4 und 16 f. 
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Das BVerfG hat den Begriff  des Rechts der Wirtschaft  näher zu be-
stimmen versucht. Es hat darunter diejenigen Rechtsnormen verstan-
den, die „ordnend und lenkend in das Wirtschaftsleben eingreifen" 7, 
weitergehend auch alle „das wirtschaftliche Leben und die wirtschaft-
liche Betätigung als solche*  regelnden Normen . . . und vor allem die-
jenigen Vorschriften  . . . , die sich in irgendeiner Form auf die Erzeu-
gung, Herstellung und Verteilung von Gütern des wirtschaftlichen Be-
darfs beziehen"9. 

Nach dieser eher allgemeinen Formulierung ist es jedenfalls vertret-
bar, den Betrieb von Anlagen wirtschaftlicher  A r t i. S. von § 22 Abs. 1 
Satz 2 zur Materie des Ar t . 74 Nr. 11 GG zu zählen. Ob allerdings mi t 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen  die „wirtschaftliche Be-
tätigung als solche"  geregelt wird, kann nach den oben zitierten For-
meln nicht sicher entschieden werden; denn was „wirtschaftliche Be-
tätigung als solche" ist, erklären sie nicht, sondern setzen es voraus. 
Sie können auch schwerlich so gedeutet werden, daß „die Vorschriften, 
die sich in irgendeiner Form auf die Erneuerung . . . (etc.) von Gütern 
des wirtschaftlichen Bedarfs beziehen", eine Erweiterung des Kom-
petenzbereichs bedeuten und mi t dem Bezug „ in irgendeiner Form" 
vom Erfordernis  des spezifisch  Wirtschaftlichen  dispensieren. 

Dem BVerfG sollte ein so evidenter Widerspruch nicht unterstellt 
werden. Abgesehen davon: Der Übergang vom spezifischen Zusammen-
hang zum Bezug „ in irgendeiner Form" würde den Grundsätzen der 
Interpretation von Kompetenznormen deshalb widersprechen, wei l er 
den Begriff  „Recht der Wirtschaft"  seiner Funktion in Ar t . 70, 72, 74 GG 
entkleidet. Denn Abgrenzung 10 kann von einem „Irgendwie-Bezug" 
nicht mehr erwartet werden. Als spezifisch  wirtschaftlich kann auch 
nicht ohne weiteres die „Erzeugung, Herstel lung.. . " (etc.) bezeichnet 
werden. Wie alle Vorgänge des täglichen Lebens sind auch diese ständig 
von einer Vielzahl von Normen privatrechtlicher oder öffentlich-
rechtlicher A r t erfaßt,  die sich also auf sie in „irgendeiner Form" be-
ziehen, seien es die §§ 611 ff.,  631 ff.  BGB oder Regelungen des Polizei-
rechts (Sicherheitsrecht). Als Recht der Wirtschaft  w i rd man die letzt-
genannten Normen aber nicht bezeichnen können. 

Die bisher angeführten Formulierungen des BVerfG sollen daher 
ergänzt werden. Dabei können wesentliche Gesichtspunkte der Recht-
sprechung des BVerfG selbst entnommen werden. 

7 BVerfGE 4, 7/13 — Investit ionshilfe —. 
8 Hervorhebung vom Vf. 
9 BVerfGE 8, 143/148 f. 
1 0 Zur Ordnungsfunktion der Kompetenznormen s. BVerfGE 36, 193/202; 

Krüger,  AStL, 108 ff. 

2* 




